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Anhang zur BDEW Stellungnahme zum Referentenentwurf der Reservekraftwerksverordnung vom 12. April 2013 Text Verordnungsentwurf



BDEW-Vorschlag



Begründung



§ 1 Anwendungsbereich (1) Diese Verordnung regelt das Verfahren der Beschaffung einer Netzreserve aus bestehenden Anlagen zur Erzeugung oder Speicherung elektrischer Energie und in begründeten Ausnahmefällen aus neuen Anlagen zum Zwecke der Gewährleistung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems auf Grundlage von § 13b Absatz 1 Nummer 2 des Energiewirtschaftsgesetzes. Diese Verordnung präzisiert zudem die Bestimmungen zum Umgang mit geplanten Stilllegungen von Energieerzeugungsanlagen auf Grundlage von § 13 Absatz 1a und 1b, § 13a sowie § 13b Absatz 1 Nummer 1 des Energiewirtschaftsgesetzes. (2) Die Bildung einer Netzreserve erfolgt auf Grundlage des Abschlusses von Verträgen zwischen Übertragungsnetz- und Kraftwerksbetreibern über die Nutzung bestimmter Energieerzeugungsanlagen gemäß den Bestimmungen der Teile 2, 3 und 4 dieser Verordnung (vertragliches Schuldverhältnis). Der Einsatz der Anlagen erfolgt dann auf Grundlage dieser Verträge. (3) Die Bestimmungen des Teils 5 dieser Verordnung (gesetzliches Schuldverhältnis) finden Anwendung für alle Fälle der geplanten Stilllegungen von Energieerzeugungsanlagen, für die kein Seite 1 von 24



Vertrag im Sinne von Absatz 2 abgeschlossen wird. (4) Bestehende Verträge und Optionen, welche von Übertragungsnetzbetreibern und Bundesnetzagentur für die Nutzung von Reservekraftwerken für die Winter 2011/2012, 2012/2013 und folgende Jahre abgeschlossen wurden, werden durch die Vorgaben der Verordnung nicht berührt.



Der Schutz bestehender Verträge ist im Verordnungsentwurf zwar bereits angelegt. Allerdings ist der entsprechende Passus in § 18 Abs. 4 missverständlich formuliert. Die Regelung umfasst auch den Anwendungsbereich und sollte daher auch dort geregelt sein.



(2) vorläufige Stilllegung: Maßnahmen, die bewirken, dass die Anlage nicht mehr anfahrbereit gehalten wird, aber wieder betriebsbereit gemacht werden kann, um eine geforderte Anpassung ihrer Einspeisung nach § 13 Absatz 1a Satz 1 und 2 oder Absatz 1b des Energiewirtschaftsgesetzes umzusetzen. Nicht als vorläufige Stilllegungen gelten Revisionen und technisch bedingten Störungen. Revisionen gleichgestellt sind Maßnahmen, die der Ertüchtigung der Anlage unabhängig von regelmäßigen Revisionen dienen. Anlagen die vom […einsetzen Monat eines Jahres z.B. Oktober…] bis zum […einsetzen Monat eines Jahres z.B. April…] eines Jahres anfahrbereit im Sinne des § 13 Absatz 1a EnWG sind, gelten nicht als vorläufig stillgelegt.



Schließt Kraftwerke in Sommerkonservierung aus. Soweit die Anlagen in einer bestimmten eingrenzbaren Zeit zu Zwecken der Systemsicherheit nach § 13 Abs. 1a EnWG nicht gebraucht werden, sollten sie auch nicht in Anspruch genommen wer-



§ 2 Begriffsbestimmungen (1) Sicherheit und Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems: Systemsicherheit im Sinne des Teils 3 Abschnitt 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (2) vorläufige Stilllegung: Maßnahmen, die bewirken, dass die Anlage nicht mehr anfahrbereit gehalten wird, aber wieder betriebsbereit gemacht werden kann, um eine geforderte Anpassung ihrer Einspeisung nach § 13 Absatz 1a Satz 1 und 2 oder Absatz 1b des Energiewirtschaftsgesetzes umzusetzen. Nicht als vorläufige Stilllegungen gelten Revisionen und technisch bedingten Störungen. Revisionen gleichgestellt sind Maßnahmen, die der Ertüchtigung der Anlage unabhängig von regelmäßigen Revisionen dienen.
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den, wenn sich die Außerbetriebnahme auf diesen Zeitraum bezieht.



(3) Schwellenwert für die Nennleistung der Anlagen im Sinne von § 13a Absatz 1 und 2 des Energiewirtschaftsgesetzes: Anlagen eines Betreibers, bei denen die Summe der Leistungswerte von Einzelanlagen in einem räumlich zusammenhängenden Betriebsgebiet den Schwellenwert für die Nennleistung der Anlagen im Sinne von § 13 Absatz 1 und 2 überschreitet, gelten als eine Anlage im Sinne dieser Norm.



(3) Endgültige Stilllegungen sind Maßnahmen, die den Betrieb der Anlage endgültig ausschließen.



Maßnahmen, die das endgültige Ausscheiden aus dem Markt gerade nicht implizieren (z. B. Konservierungen) – vor allem Maßnahmen, die von vornherein nur auf einen beschränkten Zeitraum ausgerichtet sind, dürfen nicht als endgültige Stilllegungen behandelt werden. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der schwerwiegenden Eingriffsbefugnisse, die das Gesetz und die Verordnung für derartige Anlagen vorsehen.



(34) Schwellenwert für die Nennleistung der Anlagen oder von Teilkapazitäten ihrer Anlage im Sinne von § 13a Absatz 1 und 2 des Energiewirtschaftsgesetzes: Anlagen eines Betreibers, bei denen die Summe der Leistungswerte von Einzelanlagen in einem räumlich zusammenhängenden Betriebsgebiet den Schwellenwert für die Nennleistung der Anlagen oder von Teilkapazitäten ihrer Anlage im Sinne von § 13 Absatz 1 und 2 überschreitet, gelten als eine Anlage im Sinne dieser Norm, es sei denn, ihnen liegen unterschiedliche Genehmigungen nach dem BImSchG zugrunde.



Liegen den Anlagen einzelne BImSchGenehmigungen zugrunde, sollten sie separat betrachtet werden. Die Genehmigungen und ihre mögliche unterschiedliche zeitliche Befristung, beeinflussen die rechtliche Umsetzung der Vorgaben unter Umständen erheblich.



(5) Die Verpflichtung nach § 13a des Energiewirtschaftsgesetzes in Verbindung mit dieser Verordnung erstreckt sich auf Anlagen oder auf Teilkapazitäten ihrer Anlage, die eine disponible, d.h. keinen technischen Einschränkungen z.B. durch die Wärmeproproduktion



Entsprechend der Einschränkung der Redispatchentscheidung der Bundesnetzagentur.
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unterworfene elektrische NettoNennwirkleistung größer oder gleich 10 MW erzeugen können. § 3 Zweck der Bildung einer Netzreserve […] § 4 Überprüfung des Bedarfs an Netzreserve (1) Der Bedarf an Netzreserve wird jährlich von den Übertragungsnetzbetreibern in Abstimmung mit der Bundesnetzagentur überprüft. Die Ergebnisse sind von der Bundesnetzagentur bis spätestens 1. Mai eines jeden Jahres zu prüfen und in einem Bericht gemeinsam mit der zu Grunde liegenden Systemanalyse der Übertragungsnetzbetreiber zu veröffentlichen.



(1) Die Netzreserve ist die Differenz zwischen dem ermittelten Redispatchpotenzial und den im Markt befindlichen, regional einsetzbaren Kraftwerkskapazitäten. Der Bedarf an Netzreserve wird jährlich von den Übertragungsnetzbetreibern in Abstimmung mit der Bundesnetzagentur überprüft. Die Ergebnisse sind von der Bundesnetzagentur bis spätestens 1. Mai eines jeden Jahres zu prüfen, festzulegen und in einem Bericht gemeinsam mit der zu Grunde liegenden Systemanalyse der Übertragungsnetzbetreiber zu veröffentlichen. Die bereits nach § 1 Absatz 4 kontrahierte Kraftwerksleistung ist im Rahmen der Systemanalyse und des Berichts der Bundesnetzagentur nach Absatz 1 nicht als zusätzlicher Bedarf auszuweisen.



Schaffung von mehr Transparenz bei der Bestimmung des Netzreservebedarfs durch: 



Klarstellung des Umfangs der Netzreserve und







Verbindliche Bestätigung durch die Bundesnetzagentur



(2) Grundlage der Prüfung ist eine von den Übertragungsnetzbetreibern in Abstimmung mit der Bundesnetzagentur jährlich erstellte Analyse der verfügbaren gesicherten Erzeugungskapazitäten, ihrer Entwicklung in den jeweils folgenden fünf Jahren sowie des eventuellen Bedarfs an Netzreserve (Systemanalyse). Die der Systemanalyse zu Grunde liegende Annahmen, Parameter und Seite 4 von 24



Szenarien sind bis spätestens zum 1. Januar eines jeden Jahres von den Übertragungsnetzbetreibern mit der Bundesnetzagentur abzustimmen. Die Systemanalyse der Übertragungsnetzbetreiber ist der Bundesnetzagentur bis spätestens zum 1. April eines jeden Jahres zu übermitteln. (3) Maßstab der Prüfung ist die Gewährleistung eines hohen Niveaus an Sicherheit und Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems durch Bereithaltung gesicherter Erzeugungsleistung insbesondere als Redispatchpotential. Bei der Prüfung sind insbesondere bestehende Netzengpässe und mögliche Entwicklungen im Hinblick auf den Netzausbau zu berücksichtigen. § 5 Art des Einsatzes der Netzreserve (1) Anlagen der Netzreserve dürfen ausschließlich außerhalb des Energiemarktes nach Maßgabe von den Übertragungsnetzbetreibern angeforderter Systemsicherheitsmaßnahmen eingesetzt werden. (2) Die Übertragungsnetzbetreiber setzen die Anlagen der Netzreserve nachrangig zu anderen Maßnahmen nach § 13 Absatz 1 und 1a des Energiewirtschaftsgesetzes ein.



Prüfen: (2) Die Übertragungsnetzbetreiber setzen die Anlagen der Netzreserve nachrangig zu anderen Maßnahmen nach § 13 Absatz 1 und 1a des Energiewirtschaftsgesetzes ein.



(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und (3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie überprüft im Rahmen des Berichtes Technologie überprüft im Rahmen des Berichtes gemäß § 63 Absatz 2a zur Evaluierung der Maß- gemäß § 63 Absatz 2a zur Evaluierung der Maß-



Redispatch nach § 13 Abs. 1a stellt bereits einen Markteingriff dar. Insofern sollte geprüft werden, ob die zum Redispatch vorgehaltenen Anlagen der Netzreserve nicht vorrangig vor Anlagen nach § 13 Abs. 1a eingesetzt werden können, sofern die gleiche netzentlastende Wirkung erzielt wird. Nutzung der Reservekraftwerke zusätzlich zur Absicherung der Versorgungssicher-
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nahmen nach §§ 13 Absatz 1a und 1b, 13a bis 13c und 16 Absatz 2a des Energiewirtschaftsgesetzes auch die Frage einer Notwendigkeit der Ausweitung der Art des Einsatzes der Netzreserve auf die Möglichkeit zur Absicherung des Strommarktes durch Einsatz am vortägigen und untertägigen Spotmarkt im Sinne von § 13 Absatz 1a Satz 2 erste Alternative und Absatz 1b, § 13a Absatz 1 und 2 sowie § 13b Absatz 1 Nummer 2 des Energiewirtschaftsgesetzes.



nahmen nach §§ 13 Absatz 1a und 1b, 13a bis 13c und 16 Absatz 2a des Energiewirtschaftsgesetzes auch die Frage einer Notwendigkeit der Ausweitung der Art des Einsatzes der Netzreserve auf die Möglichkeit zur Absicherung des Strommarktes durch Einsatz am vortägigen und untertägigen Spotmarkt im Sinne von § 13 Absatz 1a Satz 2 erste Alternative und Absatz 1b, § 13a Absatz 1 und 2 sowie § 13b Absatz 1 Nummer 2 des Energiewirtschaftsgesetzes. Die Übertragungsnetzbetreiber setzen Anlagen im Sinne von § 13 Absatz 1a Satz 2 erste Alternative und Absatz 1b, § 13a Absatz 1 und 2 sowie § 13b Absatz 1 Nummer 2 des Energiewirtschaftsgesetzes auch zur Absicherung des Strommarktes durch Einsatz am vortägigen und untertägigen Spotmarkt einer Strombörse mit dem höchsten zulässigen Gebotspreis ein.



heit.



§ 6 Verfahren, Möglichkeit zur Interessenbekundung (1) Im Falle eines im Bericht der Bundesnetzagentur nach § 4 benannten zusätzlichen Bedarfs an Leistung für die Netzreserve, veröffentlicht der jeweils betroffene Übertragungsnetzbetreiber in Übereinstimmung mit den Ergebnissen des Berichts der Bundesnetzagentur nach § 4 zeitgleich mit der Veröffentlichung des Berichtes bis spätestens zum 1. Mai eines jeden Jahres die konkreten Anforderungen an die erforderlichen Erzeugungskapazitäten einschließlich eventueller Anforderungen an den Standort und die technischen Parameter.
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(2) Die Betreiber von Erzeugungsanlagen können bis spätestens zum 15. Mai eines jeden Jahres ihr Interesse am Abschluss eines Vertrages zur Aufnahme ihrer Erzeugungskapazität in die Netzreserve bekunden. Bei gleicher technischer Eignung mehrer angebotener Anlagen im Hinblick auf die Gewährleistung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems berücksichtigt der betroffene Übertragungsnetzbetreiber das preisgünstigste Angebot. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Abschluss eines Vertrages.



(2) Die Betreiber von Erzeugungsanlagen, die von der vorläufigen oder der endgültigen Stilllegung bedroht sind, können bis spätestens zum 15. Mai eines jeden Jahres ihr Interesse am Abschluss eines Vertrages zur Aufnahme ihrer Erzeugungskapazität in die Netzreserve bekunden. Bei gleicher technischer Eignung mehrerer angebotener Anlagen im Hinblick auf die Gewährleistung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems berücksichtigt der betroffene Übertragungsnetzbetreiber das preisgünstigste Angebot. Der Vertrag bedarf der Genehmigung durch die Bundesnetzagentur. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Abschluss eines Vertrages.



Klarstellung, dass sowohl Anlagen, denen die endgültige Stilllegung droht, als auch Anlagen denen die vorläufige Stilllegung droht, teilnehmen können.



(1) Der Abschluss von Verträgen mit Betreibern von Erzeugungsanlagen erfolgt durch den Übertragungsnetzbetreiber, in dessen Regelzone die betreffende Anlage angeschlossen ist., in Abstimmung mit dEr bedarf der Genehmigung der Bundesnetzagentur. Der Übertragungsnetzbetreiber im Sinne von Satz 1 ist auch berechtigt und verpflichtet, Verträge mit den Betreibern geeigneter Erzeugungskapazitäten im europäischen



Die stärkere Einbeziehung der Bundesnetzagentur ist bereits zu einem früheren Zeitpunkt erforderlich, als dies im Verordnungstext angelegt ist. Nach dem in der Verordnung vorgesehenen Verfahren erfolgt die Anerkennung der Kosten durch die Bundesnetzagentur erst gegenüber dem Netzbetreiber. Der Anlagenbetreiber müsste sich dagegen mit dem Netzbetrei-



Verbindliche Beteiligung der Bundesnetzagentur an dem Prozess.



(3) Die Übertragungsnetzbetreiber führen die Verhandlungen mit den Betreibern der Anlagen und schließen nach Möglichkeit bis spätestens zum 15. Juli eines jeden Jahres Verträge über die Nutzung der Anlagen für die Netzreserve ab. § 7 Aufgaben der Betreiber von Übertragungsnetzen, Adressaten (1) Der Abschluss von Verträgen mit Betreibern von Erzeugungsanlagen erfolgt durch den Übertragungsnetzbetreiber, in dessen Regelzone die betreffende Anlage angeschlossen ist, in Abstimmung mit der Bundesnetzagentur. Der Übertragungsnetzbetreiber im Sinne von Satz 1 ist auch berechtigt und verpflichtet, Verträge mit den Betreibern geeigneter Erzeugungskapazitäten im europäischen Energiebinnenmarkt und der
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Schweiz abzuschließen. Die Vertragsdauer kann bis zu 24 Monaten, in begründeten Fällen auch länger betragen.



Energiebinnenmarkt und der Schweiz abzuschließen. Die Vertragsdauer kann bis zu 24 Monaten, in begründeten Fällen auch länger betragen.



(2) Verträge mit den Betreibern von Erzeugungsanlagen im Inland dürfen nur abgeschlossen werden, wenn die Anlagen



(2) Verträge mit den Betreibern von Erzeugungsanlagen im Inland dürfen nur abgeschlossen werden, wenn die Anlagen



1.



systemrelevant im Sinne von § 13 a Absatz 2 Satz 8 und 9 des Energiewirtschaftsgesetzes sind;



1.



systemrelevant im Sinne von § 13 a Absatz 2 Satz 8 und 9 des Energiewirtschaftsgesetzes sind;



2.



der Betreiber sich verpflichtet, die für die Netzreserve genutzte Anlage nach Ablauf des Vertrages bis zur endgültigen Stilllegung nicht mehr am Energiemarkt einzusetzen („No-Way-Back-Klausel“);



2.



3.



die Anzeigefrist nach § 13a Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes zum Beginn des geplanten Einsatzes in der Netzreserve verstrichen ist oder die Anlagen zum 31. Dezember 2012 bereits vorläufig stillgelegt war und



der Betreiber sich verpflichtet, die für die Netzreserve genutzte Anlage nach Ablauf des Vertrages bis zur endgültigen Stilllegung nicht mehr am Energiemarkt einzusetzen („No-Way-Back-Klausel“), wenn die Anlage endgültig stillgelegt werden soll;



4.



alle gesetzlichen und genehmigungsrechtlichen Anforderungen an den Betrieb der Anlage für die Vertragsdauer erfüllt sind oder sich die Anlage in einem materiell genehmigungsfähigen Zustand befindet.



ber über die Höhe der anzuerkennenden Kosten auseinandersetzen und kann die Entscheidung der Behörde, wenn überhaupt, dann nicht direkt überprüfen lassen.



„No-way-back-Klausel“ sollte nur für endgültig stillzulegende Anlagen gelten. Anlagen, die vorläufig stillgelegt werden, können bei Erstattung der Betriebsbereitschaftsauslagen grundsätzlich wieder am Markt teilnehmen, § 13 Abs. 1b EnWG.



(3) Verträge mit den Betreibern von Erzeugungsanlagen im europäischen Energiebinnenmarkt und in der Schweiz dürfen abgeschlossen werden, wenn die Anlagen
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1.



geeignet sind, zur Lösung der konkreten Systemsicherheitsprobleme in Deutschland beizutragen;



2.



die jeweils nach nationalem Recht des betroffenen Staates zuständigen Behörden keine Einwände im Hinblick auf die Gewährleistung der Versorgungssicherheit erheben;



3.



die Bindung für den erforderlichen Zeitraum gesichert und



4.



bei gleicher technischer Eignung mindestens genauso preisgünstig wie die Nutzung von Erzeugungsanlagen in Deutschland ist.



§ 8 Vergütung für bestehende Anlagen in der Netzreserve (1) Im Rahmen der Netzreserve werden die durch den Einsatz der bestehenden Anlagen entstehenden Kosten erstattet (Grundsatz der Kostenerstattung). Kosten, welche auch im Fall einer Stilllegung angefallen wären, sowie Opportunitätskosten sind nicht erstattungsfähig. Der Umfang der Kostenerstattung wird in den jeweiligen Verträgen auf Grundlage der Kostenstruktur der konkreten Anlage einzeln festgelegt. Die auf Grund des Vertrages entstehende Kosten der Übertragungsnetzbetreiber werden durch Festlegung der Bundesnetzagentur nach § 32 Absatz 1 Nummer 4 der Anreizregulierungsverordnung zu einer freiwilligen Selbstverpflichtung der Übertragungsnetzbetreiber gemäß § 11 Absatz 1 Satz 4 der Anreizregulierungsverordnung als verfahrensregulierte Kosten nach Maßgabe der hierfür gelten-



(1) Im Rahmen der Netzreserve werden die durch den Einsatz der bestehenden Anlagen entstehenden Kosten erstattet und der Kraftwerksbetreiber so gestellt, als hätte er die geplante Stilllegung wie geplant durchführen können (Grundsatz der Kostenerstattung und wirtschaftlicher Neutralität von Maßnahmen nach §§ 13 Absatz 1a, 1b und 13a des Energiewirtschaftsgesetzes). Kosten, welche auch im Fall einer Stilllegung angefallen wären, sowie Opportunitätskosten sind nicht erstattungsfähig. Der Umfang der Kostenerstattung wird in den jeweiligen Verträgen auf Grundlage der Kostenstruktur der konkreten Anlage einzeln festgelegt. Die auf Grund des Vertrages entstehende Kosten der Übertragungsnetzbetreiber werden durch Festlegung der Bundesnetzagentur nach § 32 Absatz 1



Im Wettbewerb stehende Kraftwerksbetreiber, die an der vorläufigen oder endgültigen Stilllegung ihrer Kraftwerke aus Gründen der Systemstabilität und Versorgungssicherheit gehindert werden, müssen wirtschaftlich so gestellt werden, als habe der Eingriff nicht stattgefunden.
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den Vorgaben anerkannt.



Nummer 4 der Anreizregulierungsverordnung zu einer freiwilligen Selbstverpflichtung der Übertragungsnetzbetreiber gemäß § 11 Absatz 1 Satz 4 der Anreizregulierungsverordnung als verfahrensregulierte Kosten nach Maßgabe der hierfür geltenden Vorgaben anerkannt.



(2) Die Kostenregelung umfasst die folgenden Punkte:



(2) Die Kostenregelung umfasst insbesondere die folgenden Punkte:



1.



1.



im Rahmen der Erzeugungsauslagen wird ein Arbeitspreis in Form der notwendigen Auslagen für eine konkrete Einspeisung der Anlage gewährt.



im Rahmen der Erzeugungsauslagen wird ein Arbeitspreis in Form der notwendigen Auslagen für eine konkrete Einspeisung der Anlage gewährt. Dieser umfasst insbesondere Kosten für Brennstoffe sowie sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe, Kosten für CO² Zertifikate, variable Instandhaltungskosten in Abhängigkeit vom Betrieb der Anlage sowie Kosten für die Nutzung des Strom- bzw. Gasnetzes bzw. für Kapazitätsbuchungen im Gas.



Mit den Erzeugungsauslagen nach Nr. 1 sollten solche Kosten erstattungsfähig sein, die unmittelbar mit der konkreten Anforderung einer Einspeisung verbunden sind. Möglichst im Gesetzestext oder jedenfalls in der Begründung können hier exemplarisch zu erstattende Kosten aufgeführt werden. Als Erzeugungsauslagen (I) nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 Reservekraftwerksverordnung sind variable Kosten anzusehen, die für eine konkrete Einspeisung der Anlage entstehen. Sie werden über einen Arbeitspreis abgegolten. Dazu zählen insbesondere:  Kosten für Brennstoffe und sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe (wie Beschaffung, Logistik, Lagerbewirtschaftung oder Füllung des Oberbeckens bei Pumpspeicherkraftwerken (PSW))  Kosten für CO2-Zertifikate  Kosten für Netznutzung Strom / Gas
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(Leistungspreis, Arbeitspreis) und ggf. Kosten für die Kapazitätsbuchung Gas sowie fixe Kosten aus dem Gasliefervertrag  Kosten für die Umwälzung des Wassers zur Verhinderung des Einfrierens bei PSW  Eigenstromversorgung aus dem Netz während Zeiten, in denen keine eigene Einspeisung erfolgt,  Variable Instandhaltungskosten in Abhängigkeit vom Betrieb der Anlage (sonstiger Verschleiß etc.)  Zusätzliche Kosten für einen kurzfristigen Einsatz und für diesen Zweck vorzuhaltendes Betriebspersonal erfasst Hilfsweise beispielhafte Nennung in der Begründung:



2.



im Rahmen der Betriebsbereitschaftsauslagen werden die einmaligen Kosten für die Herstellung der Betriebsbereitschaft der Anlage berücksichtigt. Kosten im Sinne von Satz 1 sind auch die Kosten erforderlicher immissionsschutzrechtlicher Prüfungen sowie die Kosten der Reparatur außergewöhnlicher Schäden.



2.



im Rahmen der Betriebsbereitschaftsauslagen werden die einmaligen Kosten für die Herstellung der Betriebsbereitschaft der Anlage berücksichtigt. Kosten im Sinne von Satz 1 sind auch die Kosten erforderlicher immissionsschutzrechtlicher Prüfungen, sonstige Mehrkosten, die auf Grund des ungeplanten Weiterbetriebs entstehen, wie Investitionen zur technischen Ertüchtigung der Anlage, um sie auf dem Stand der Technik zu halten, Anfahrkosten sowie



Als Betriebsbereitschaftsauslagen nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 Reservekraftwerksverordnung sind Kosten zur (Wieder)Herstellung der Betriebsbereitschaft einer ansonsten nicht betriebsbereiten Anlage anzusehen. Dazu gehören insbesondere: 



Anfahrkosten







Kosten zur Aufrechterhaltung der Betriebsgenehmigung



Seite 11 von 24



die Kosten der Reparatur außergewöhnlicher Schäden.







Mehrkosten wegen ungeplanten Weiterbetriebs: z. B. Investitionen in technische Ertüchtigungen, laufende, durch den Betrieb bzw. die Vorhaltung bedingte Unterhaltungskosten (wie Instandsetzungs/Ertüchtigungskosten, Instandhaltungsmaterial, Instandhaltungsleistungen (intern/extern))







Reparaturkosten bei einem (größeren) technischen Ausfall







Opportunitätskosten (z. B. hinsichtlich Weiternutzung von Anlagenkomponenten in anderen Anlagen oder eventuelle Verlagerung von Fernwärmeerzeugung, wenn der Übertragungsnetzbetreiber eine rein wärmegeführte KWK-Anlage zur Stromerzeugung anfordert)



Hilfsweise beispielhafte Nennung in der Begründung:



3.



im Rahmen der Betriebsbereitschaftsauslagen wird zudem ein Leistungspreis für die Bereithaltung der betreffenden Anlage gewährt. Hierbei werden die Kosten berücksichtigt, welche dem Betreiber zusätzlich und fortlaufend auf Grund der Vorhaltung der Anlage für die Netzreserve entstehen. Der Leistungspreis kann als pauschalierter Betrag



3.



im Rahmen der Betriebsbereitschaftsauslagen Erzeugungsauslagen wird zudem ein Leistungspreis werden zudem Kosten für die Bereithaltung der betreffenden Anlage erstattet gewährt. Hierbei werden die Kosten berücksichtigt, welche dem Betreiber zusätzlich und fortlaufend auf Grund der Vorhaltung der Anlage für die Netzreserve entstehen.



Als Erzeugungsauslagen (II) nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 Reservekraftwerksverordnung sind ausschließlich durch Vorhaltung der Betriebsbereitschaft verursachte zusätzliche fixe Kosten anzusehen. Dazu zählen ins-besondere: 



Fixkosten, die generell durch die Vorhaltung verursacht werden (insbesondere nach SAP), dazu können insbe-
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(Euro/Megawatt) zu Vertragsbeginn auf Grundlage von im konkreten Fall ermittelten Erfahrungswerten der jeweiligen Anlage festgelegt werden. Die Bundesnetzagentur kann die der Anlage zurechenbaren Gemeinkosten eines Betreibers bis zu einer Höhe von 3 % der Gesamtkosten nach Nummer 3 pauschal anerkennen.



Der Leistungspreis kann Die zu erstattenden Kosten können als pauschalierter Betrag (Euro/Megawatt) zu Vertragsbeginn auf Grundlage von im konkreten Fall ermittelten Erfahrungswerten der jeweiligen Anlage festgelegt oder konkret nach Aufwand gezahlt werden. Die Bundesnetzagentur kann die der Anlage zurechenbaren Gemeinkosten eines Betreibers bis zu einer Höhe von 3 % der Gesamtkosten nach Nummer 3 pauschal anerkennen. Der Nachweis höherer Gemeinkosten ist möglich. In die Berechnung des Aufwandes sind mindestens die Kosten für einen kurzfristigen Einsatz und für diesen Zweck vorzuhaltendes Betriebspersonal, soweit sie nicht unter die Erzeugungsanlagen nach Nr. 1 fallen, und laufende durch den Betrieb bzw. die Vorhaltung bedingte Unterhaltungskosten zu berücksichtigen.



sondere gehören: Kosten für Personal, Versicherungen, Abgaben, zurechenbare Gemeinkosten (u. a. IT-, Personal-, Audit-Kosten sowie Kosten für Arbeitssicherheitsmaßnahmen) Kosten für Verzinsung des gebundenen Kapitals, sofern diese ausschließlich durch die Vorhaltung verursacht werden, und Abschreibungen. Im Übrigen zeigt sich an dieser Vorschrift, dass die stärkere Einbeziehung der Bundesnetzagentur bereits zu einem früheren Zeitpunkt erfolgen muss, als dies im Verordnungstext angelegt ist. Nach dem hier vorgesehenen Verfahren erfolgt die Anerkennung der Kosten durch die Bundesnetzagentur erst gegenüber dem Netzbetreiber. Der Anlagenbetreiber müsste sich dagegen mit dem Netzbetreiber über die Höhe der anzuerkennenden Kosten auseinandersetzen und kann die Entscheidung der Behörde, wenn überhaupt, dann nicht direkt überprüfen lassen.



§ 9 Voraussetzungen für eine Beschaffung neuer Anlagen für die Netzreserve […] § 10 Verfahren der Beschaffung neuer Anlagen
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[…] § 11 Wesentliche Bestandteile des Vertrags, Vergütung für neue Anlagen (1) Der Abschluss von Verträgen mit Betreibern neu zu errichtender Erzeugungsanlagen erfolgt durch den Übertragungsnetzbetreiber, an dessen Netz die betreffende Anlage angeschlossen werden soll, in Abstimmung mit der Bundesnetzagentur. Die hierdurch verursachten Kosten der Übertragungsnetzbetreiber werden durch Festlegung der Bundesnetzagentur nach § 32 Absatz 1 Nummer 4 der Anreizregulierungsverordnung zu einer freiwilligen Selbstverpflichtung der Übertragungsnetzbetreiber gemäß § 11 Absatz 1 Satz 4 der Anreizregulierungsverordnung als verfahrensregulierte Kosten nach Maßgabe der hierfür geltenden Vorgaben anerkannt.



(1) Der Abschluss von Verträgen mit Betreibern neu zu errichtender Erzeugungsanlagen erfolgt durch den Übertragungsnetzbetreiber, an dessen Netz die betreffende Anlage angeschlossen werden soll. Er bedarf der Genehmigung durch die, in Abstimmung mit der Bundesnetzagentur. Die hierdurch verursachten Kosten der Übertragungsnetzbetreiber werden durch Festlegung der Bundesnetzagentur nach § 32 Absatz 1 Nummer 4 der Anreizregulierungsverordnung zu einer freiwilligen Selbstverpflichtung der Übertragungsnetzbetreiber gemäß § 11 Absatz 1 Satz 4 der Anreizregulierungsverordnung als verfahrensregulierte Kosten nach Maßgabe der hierfür geltenden Vorgaben anerkannt.



Die stärkere Einbeziehung der Bundesnetzagentur ist bereits zu einem früheren Zeitpunkt erforderlich, als dies im Verordnungstext angelegt ist. Nach dem hier vorgesehenen Verfahren erfolgt die Anerkennung der Kosten durch die Bundesnetzagentur erst gegenüber dem Netzbetreiber. Der Anlagenbetreiber müsste sich dagegen mit dem Netzbetreiber über die Höhe der anzuerkennenden Kosten auseinandersetzen und kann die Entscheidung der Behörde, wenn überhaupt, dann nicht direkt überprüfen lassen.



(2) Der Betreiber der Anlage verpflichtet sich, die Anlage für die Dauer der Nutzung im Rahmen der Netzreserve ausschließlich nach Maßgabe von angeforderten Systemsicherheitsmaßnahmen im Sinne von § 5 zu betreiben. Die zu errichtende Anlage muss den vom Übertragungsnetzbetreiber spezifizierten technischen Anforderungen auch im Hinblick auf den Standort entsprechen. Die betreffende Anlage muss nicht fabrikneu sein. Die Dauer des Vertrages richtet sich nach der voraussichtlichen Notwendigkeit der Anlage zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit im Rahmen der Netzreserve und kann die Option zur VerlänSeite 14 von 24



gerung beinhalten. (3) Die durch Bau und Betrieb entstehenden Kosten der neuen Anlage werden vollständig erstattet. Die Kosten umfassen einen angemessene Rendite. Die Rendite soll sich an den für die Netzentgeltregulierung jeweils geltenden Vorgaben orientieren. Opportunitätskosten sind nicht erstattungsfähig. Die Kostenerstattung wird im jeweiligen Vertrag geregelt. (4) Der Betreiber der Anlage verpflichtet sich, die Anlage nach Ende der Nutzung im Rahmen der Netzreserve 1.



dem Übertragungsnetzbetreiber weiterhin als besonderes netztechnisches Betriebsmittel zur Nutzung zur Verfügung zu stellen. Die Anlage muss dann weiter ausschließlich außerhalb des Energiemarktes zur Gewährleistung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems eingesetzt werden oder



2.



die Anlage nach Vertragsende abzubauen und zu verkaufen. Erlöse stehen dem Übertragungsnetzbetreiber zu und werden als kostenmindernde Erlöse auf die Erlösobergrenze des betreffenden Übertragungsnetzbetreibers im Sinne der Anreizregulierungsverordnung angerechnet.



§ 12 Beschaffung neuer Anlagen durch den Übertragungsnetzbetreiber (1) Soweit im Rahmen des Verfahrens nach § 10



(1) Soweit im Rahmen des Verfahrens nach § 10



Die stärkere Einbeziehung der BundesSeite 15 von 24



und 11 keine Ergebnisse erzielt werden, ist der Übertragungsnetzbetreiber berechtigt und im Rahmen der Möglichkeiten verpflichtet, eine neue Anlage als besonderes netztechnisches Betriebsmittel an geeigneter Stelle zu errichten und zu betreiben. Für Errichtung und Betrieb kann sich der Übertragungsnetzbetreiber Dritter bedienen.



und 11 keine Ergebnisse erzielt werden und die Bundesnetzagentur dies festgestellt hat, ist der Übertragungsnetzbetreiber berechtigt und im Rahmen der Möglichkeiten verpflichtet, eine neue Anlage als besonderes netztechnisches Betriebsmittel an geeigneter Stelle zu errichten und zu betreiben. Für Errichtung und Betrieb kann sich der Übertragungsnetzbetreiber Dritter bedienen.



netzagentur ist bereits zu einem früheren Zeitpunkt erforderlich, als dies im Verordnungstext angelegt ist. Die Tatsache, dass das Verfahren nach § 10 und 11 kein Ergebnis erzielt hat, sollte vor dem Hintergrund der weitreichenden Folgen bereits durch die Bundesnetzagentur festgestellt werden.



(2) Die durch Bau und Betrieb entstehenden Kosten der neuen Anlage werden vollständig erstattet. Die Kosten umfassen eine angemessene Rendite. Die Rendite bemisst sich an den für die Netzentgeltregulierung jeweils geltenden Vorgaben. Opportunitätskosten sind nicht erstattungsfähig. Die Kostenerstattung wird im jeweiligen Vertrag geregelt. (3) Die Anlage darf vom Übertragungsnetzbetreiber ausschließlich außerhalb des Energiemarktes für Zwecke der Gewährleistung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems eingesetzt werden. (4) Die durch die neue Anlage verursachten Kosten der Übertragungsnetzbetreiber werden durch Festlegung der Bundesnetzagentur nach § 32 Absatz 1 Nummer 4 der Anreizregulierungsverordnung zu einer freiwilligen Selbstverpflichtung der Übertragungsnetzbetreiber gemäß § 11 Absatz 1 Satz 4 der Anreizregulierungsverordnung als verfahrensregulierte Kosten nach Maßgabe der hierfür gelten-
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den Vorgaben anerkannt. (5) Im Hinblick auf eine späteren Einsatz der Anlage nach Ende der Nutzung im Rahmen der Netzreserve gilt § 11 Absatz 4 entsprechend. § 13 Anzeige geplanter Stilllegungen von Energieerzeugungsanlagen […] § 14 Weiteres Verfahren bei endgültiger Stilllegung von Anlagen (1) Das weitere Verfahren und eine eventuelle Verpflichtung der Anlagenbetreiber bei einer geplanten endgültigen Stilllegung von Energieerzeugungsanlagen richten sich nach § 13a des Energiewirtschaftsgesetzes und Absatz 2 dieser Verordnung. (2) Die Notwendigkeit der Ausweisung einer im Sinne von § 13 a Absatz 2 Satz 8 und 9 des Energiewirtschaftsgesetzes systemrelevanten Anlage im Falle einer geplanten endgültigen Stilllegung muss vom Übertragungsnetzbetreiber gegenüber dem Betreiber der Energieerzeugungsanlage begründet werden. Die Begründung soll sich aus der Analyse der Übertragungsnetzbetreiber und dem Bericht der Bundesnetzagentur nach § 4 ergeben. Die Begründung kann sich auf die Liste systemrelevanter Gaskraftwerke nach § 13 c Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes stützen. Eine Verlängerung der Ausweisung der Anlage als systemrelevant ist möglich, wenn dies



(2) Die Notwendigkeit der Ausweisung einer im Sinne von § 13 a Absatz 2 Satz 8 und 9 des Energiewirtschaftsgesetzes systemrelevanten Anlage im Falle einer geplanten endgültigen Stilllegung muss vom Übertragungsnetzbetreiber gegenüber dem Betreiber der Energieerzeugungsanlage begründet werden. Die Begründung soll sich aus der Analyse der Übertragungsnetzbetreiber und dem Bericht der Bundesnetzagentur nach § 4 ergeben. Die Begründung kann sich auf die Liste systemrelevanter Gaskraftwerke nach § 13 c Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes stützen verweisen, in dem Umfang, in dem eine Anlage bereits nach § 13c



Der Verweis sollte darauf beschränkt sein, dass die Anlage bereits als systemrelevant ausgewiesen worden ist.
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zur Abwendung einer Gefährdung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems erforderlich ist.



des Energiewirtschaftsgesetzes als systemrelevant ausgewiesen wurde. Eine Verlängerung der Ausweisung der Anlage als systemrelevant ist möglich, wenn dies zur Abwendung einer Gefährdung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems erforderlich ist.



§ 15 Art der Nutzung und Vergütung bei geplanter endgültiger Stilllegung (1) Wird der Betreiber einer Energieerzeugungsanlage nach § 14 verpflichtet, gilt im Hinblick auf die Art der Nutzung § 5 entsprechend. Die Anlage darf bis zu ihrer endgültigen Stilllegung ausschließlich nach Maßgabe angeforderter Systemsicherheitsmaßnahmen betrieben werden („NoWay-Back“).



(1) Die Verpflichtung der Energieerzeugungsanlage auf der Grundlage von § 14 setzt voraus, dass dem Übertragungsnetzbetreiber die Beschaffung des nach § 4 erforderlichen Bedarf an Netzreserve auf der Grundlage des Interessenbekundungsverfahrens nach §§ 6 bis 8 nicht möglich war. Wird der Betreiber einer Energieerzeugungsanlage nach § 14 verpflichtet, gilt im Hinblick auf die Art der Nutzung § 5 entsprechend. Die Anlage darf bis zu ihrer endgültigen Stilllegung ausschließlich nach Maßgabe angeforderter Systemsicherheitsmaßnahmen betrieben werden („No-Way-Back“).



Feststellung des Vorrangs der Beschaffung auf freiwilliger Basis vor der Beschaffung der Netzreserve im Rahmen eines gesetzlichen Schuldverhältnisses.



(2) Wird der Betreiber einer Energieerzeugungsanlage nach § 14 verpflichtet, richtet sich die Vergütung nach § 8 in Verbindung mit § 13a Absatz 3 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes. Die hierdurch verursachten Kosten der Übertragungsnetzbetreiber werden durch Festlegung der Bundesnetzagentur nach § 32 Absatz 1 Nummer 4 der Anreizregulierungsverordnung zu einer freiwilligen Selbstverpflichtung der Übertragungsnetzbetreiber gemäß § 11 Absatz 1 Satz 4 der



(2) Wird der Betreiber einer Energieerzeugungsanlage nach § 14 verpflichtet, richtet sich die Vergütung nach § 8 in Verbindung mit und § 13a Absatz 3 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes. Die hierdurch verursachten Kosten der Übertragungsnetzbetreiber werden durch Festlegung der Bundesnetzagentur nach § 32 Absatz 1 Nummer 4 der Anreizregulierungsverordnung zu einer freiwilligen Selbstverpflichtung der Übertragungsnetzbetreiber gemäß § 11 Absatz 1 Satz 4 der



Klarstellung, dass Erhaltungsauslagen erstattet werden, soweit sie anfallen und nicht von § 8 erfasst sind.
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Anreizregulierungsverordnung als verfahrensregulierte Kosten nach Maßgabe der hierfür geltenden Vorgaben anerkannt.



Anreizregulierungsverordnung als verfahrensregulierte Kosten nach Maßgabe der hierfür geltenden Vorgaben anerkannt.



§ 16 Weiteres Verfahren bei vorläufiger Stilllegung von Anlagen (1) Das weitere Verfahren und eine eventuelle Verpflichtung der Anlagenbetreiber bei einer vorläufigen Stilllegung von Energieerzeugungsanlagen richtet sich nach § 13 Absatz 1a Satz 2 zweite Alternative sowie Absatz 1b des Energiewirtschaftsgesetzes sowie nach Absatz 2 und 3 dieser Verordnung. (2) Der systemverantwortliche Betreiber des Übertragungsnetzes prüft nach Eingang der Anzeige einer vorübergehenden Stilllegung unverzüglich, ob die vorläufige Stilllegung der Anlage mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu einer nicht unerheblichen Gefährdung oder Störung der Sicherheit oder Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems führt und diese Gefährdung oder Störung nicht durch andere angemessene Maßnahmen beseitigt werden kann. (3) Der systemverantwortliche Übertragungsnetzbetreiber kann den Anlagenbetreiber verpflichten, die Anlage für den Fall einer Anpassung der Einspeisung nach § 13 Absatz 1a Satz 1 und 2 oder Absatz 1b betriebsbereit zu halten, wenn dies erforderlich ist, um der Gefährdung oder Störung der Sicherheit oder Zuverlässigkeit des Elektrizi-



(3) Der systemverantwortliche Übertragungsnetzbetreiber kann den Anlagenbetreiber verpflichten, die Anlage für den Fall einer Anpassung der Einspeisung nach § 13 Absatz 1a Satz 1 und 2 oder Absatz 1b des Energiewirtschaftsgesetzes betriebsbereit zu halten, wenn dies erforderlich ist, um der Gefährdung oder Störung der Sicherheit Seite 19 von 24



tätsversorgungssystems vorzubeugen. Die Verpflichtung ist auf den Umfang der Anlage und den Zeitraum zu beschränken, der erforderlich ist, um die Gefährdung oder Störung abzuwenden. Im Hinblick auf das Verfahren der Prüfung der Erforderlichkeit der Verpflichtung einer Anlage durch Übertragungsnetzbetreiber und Bundesnetzagentur gelten die Vorschriften von § 13a Absatz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes entsprechend.



oder Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems vorzubeugen. Die Verpflichtung ist auf den Umfang der Anlage und den Zeitraum zu beschränken, der erforderlich ist, um die Gefährdung oder Störung abzuwenden. Im Hinblick auf das Verfahren der Prüfung der Erforderlichkeit der Verpflichtung einer Anlage durch Übertragungsnetzbetreiber und Bundesnetzagentur gelten die Vorschriften von § 13a Absatz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes entsprechend. Die Verpflichtung des Betreibers der Energieerzeugungsanlage setzt voraus, dass dem Übertragungsnetzbetreiber die Beschaffung des nach § 4 erforderlichen Bedarf an Netzreserve auf der Grundlage des Interessenbekundungsverfahrens nach §§ 6 bis 8 nicht möglich war.



Feststellung des Vorrangs der Beschaffung auf freiwilliger Basis vor der Beschaffung der Netzreserve im Rahmen eines gesetzlichen Schuldverhältnisses.



§ 17 Art der Nutzung und Vergütung im Falle vorläufiger Stilllegungen, Auflagen (1) Wird der Betreiber einer Energieerzeugungsanlage nach § 16 Absatz 3 verpflichtet, gilt im Hinblick auf die Art der Nutzung der Anlage § 5 entsprechend. Die durch die Verpflichtung verursachten Kosten der Übertragungsnetzbetreiber werden durch Festlegung der Bundesnetzagentur nach § 32 Absatz 1 Nummer 4 der Anreizregulierungsverordnung zu einer freiwilligen Selbstverpflichtung der Übertragungsnetzbetreiber gemäß § 11 Absatz 1 Satz 4 der Anreizregulierungsverordnung als verfahrensregulierte Kosten nach Maßgabe der hierfür geltenden Vorgaben anerkannt.



(1) Wird der Betreiber einer Energieerzeugungsanlage nach § 16 Absatz 3 verpflichtet, dürfen Anlagen für den Zeitraum der Verpflichtung ausschließlich außerhalb des Energiemarktes nach Maßgabe von den Übertragungsnetzbetreibern angeforderter Systemsicherheitsmaßnahmen eingesetzt werden. Im Übrigen gilt im Hinblick auf die Art der Nutzung der Anlage § 5 Absatz 2 und 3 entsprechend. Die durch die Verpflichtung verursachten Kosten der Übertragungsnetzbetreiber werden durch Festlegung der Bundesnetzagentur nach § 32 Absatz 1 Nummer 4 der Anreizregulierungsverordnung zu einer freiwilligen Selbstverpflichtung der Übertragungsnetzbetreiber gemäß § 11 Absatz 1 Satz 4 der







Schaffung der Möglichkeit für Anlagen, die für einen kürzeren Zeitraum als fünf Jahre als „systemrelevant“ nach § 16 Abs. 3 der Reservekraftwerksverordnung eingestuft wurden, früher am Markt teilzunehmen.







Hilfsweise: Erstattung der Kosten nach § 17 Abs. 3 der Reservekraftwerksverordnung







Anpassung an die gesetzliche Vorgabe aus § 13 Abs. 1b S. 2 EnWG, die Einsatzbeschränkungen nur für den Fall anordnet, dass der Anlagenbetreiber
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Anreizregulierungsverordnung als verfahrensregulierte Kosten nach Maßgabe der hierfür geltenden Vorgaben anerkannt.



die Erstattung der Betriebsbereitschaftsauslagen tatsächlich geltend macht.



(3) Der Anlagenbetreiber hat neben den Erzeugungsauslagen Anspruch auf Erstattung der Kosten, die durch die Nutzung der Anlage für Zwecke der Gewährleistung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems konkret entstehenden (Grundsatz der Kostenerstattung). Hierbei werden die für die Vorhaltung und gegebenenfalls die Herstellung der Betriebsbereitschaft der betreffenden Anlage notwendigen Kosten erstattet, die in dem Zeitraum entstehen, in dem die Anlage ausschließlich nach Maßgabe der angeforderten Systemsicherheitsmaßnahmen erfolgt. Es werden ausschließlich die Kosten berücksichtigt, welche dem Betreiber zusätzlich auf Grund der Bereitstellung der Anlage für die Zwecke des Einsatzes im Rahmen angeforderter Systemsicherheitsmaßnahmen entstehen. Kosten, welche auch im Fall einer vorübergehenden Stilllegung oder im Hinblick auf eine spätere Rückkehr in den Energiemarkt angefallen wären sowie Opportunitätskosten sind nicht erstattungsfähig.



Schaffung der Möglichkeit für Anlagen, die für einen kürzeren Zeitraum als fünf Jahre als „systemrelevant“ nach § 16 Abs. 3 der Reservekraftwerksverordnung eingestuft wurden, früher am Markt teilzunehmen.



(2) Wird der Betreiber einer Energieerzeugungsanlage nach § 16 Absatz 3 verpflichtet, so hat er einen Anspruch auf Erstattung der Erzeugungsauslagen nach § 8 Absatz 2 Nummer 1 für eine vom Übertragungsnetzbetreiber angeforderte Einspeisung. (3) Der Anlagenbetreiber hat neben den Erzeugungsauslagen Anspruch auf Erstattung der Kosten, die durch die Nutzung der Anlage für Zwecke der Gewährleistung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems konkret entstehenden (Grundsatz der Kostenerstattung). Hierbei werden die für die Vorhaltung und gegebenenfalls die Herstellung der Betriebsbereitschaft der betreffenden Anlage notwendigen Kosten erstattet. Es werden ausschließlich die Kosten berücksichtigt, welche dem Betreiber zusätzlich auf Grund der Bereitstellung der Anlage für die Zwecke des Einsatzes im Rahmen angeforderter Systemsicherheitsmaßnahmen entstehen. Kosten, welche auch im Fall einer vorübergehenden Stilllegung oder im Hinblick auf eine spätere Rückkehr in den Energiemarkt angefallen wären sowie Opportunitätskosten sind nicht erstattungsfähig.



Hilfsweise: Erstattung der Kosten nach § 17 Abs. 3 der Reservekraftwerksverordnung
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(4) Macht der Anlagenbetreiber Anspruch auf Kostenerstattung im Sinne von Absatz 3 geltend, so darf die Anlage für die Dauer von fünf Jahren ausschließlich nach Maßgabe angeforderter Systemsicherheitsmaßnahmen betrieben werden. (5) Wird die Anlage nach Ablauf der Fünfjahresfrist wieder eigenständig eingesetzt, so ist zuvor der Restwert investiver Vorteile zu erstatten, welche der Betreiber im Rahmen der Betriebsbereitschaftsauslagen erhalten hat. Maßgeblich ist der Restwert zum Zeitpunkt der Rückkehr in den Energiemarkt. (6) Wird neben den Erzeugungsauslagen kein Anspruch auf Kostenerstattung im Sinne von Absatz 3 geltend gemacht, unterliegt der Betreiber nicht den in Absatz 4 und 5 genannten Einschränkungen im Hinblick auf eine späteren Rückkehr der Anlage in den Energiemarkt.



(6) Wird neben den Erzeugungsauslagen kein Anspruch auf Kostenerstattung im Sinne von Absatz 3 geltend gemacht, unterliegt der Betreiber nicht den in Absatz 4 und 5 genannten Einschränkungen im Hinblick auf eine späteren Rückkehr der Anlage in den Energiemarkt.



Klarstellung, dass die gesetzlich vorgesehenen Beschränkungen aus § 13 Abs. 1b S. 2 und 3 EnWG nur für den Fall gelten, dass der Anlagenbetreiber die Erstattung von Betriebsbereitschaftsauslagen geltend macht.



§ 18 Übergangsregelungen (1) Abweichend von §§ 4 und 7 gelten für das Verfahren im Jahr 2013 für die Überprüfung des Bedarfs an Netzreserve für den Winter 2013/14 folgende Fristen: 1.



Veröffentlichung des Berichtes der Bundesnetzagentur im Sinne von § 4 Absatz 1 Satz 2 sowie gegebenenfalls Bekanntgabe der konkreten Anforderungen an die Anlage durch den Übertragungsnetzbetreiber im Sinne von § 7 Absatz 1: bis spätestens 31. Juli
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2.



Eventuelle Frist zur Interessenbekundung durch Kraftwerksbetreiber: 15. August



3.



Eventueller Abschluss von Verträgen: bis 15. Oktober



(2) Die Überprüfung des Bedarfs an Netzreserve im Hinblick auf die kommenden 5 Jahre gemäß § 4 Absatz 1 Satz 2 und § 9 durch die Bundesnetzagentur und die Übertragungsnetzbetreiber erfolgt abweichend von den in § 4 genannten Fristen unverzüglich. (3) Bestehende Verträge und Optionen, welche von Übertragungsnetzbetreibern und Bundesnetzagentur für die Nutzung von Reservekraftwerken für die Winter 2011/2012 und 2012/2013 abgeschlossen wurden, werden durch die Vorgaben der Verordnung nicht berührt. Die entsprechende Kraftwerksleistung ist im Rahmen der Systemanalyse und des Berichts der Bundesnetzagentur nach § 4 nicht als zusätzlicher Bedarf auszuweisen.



Hilfsweise Änderung in § 1 und § 4 der Reservekraftwerksverordnung:



Hilfsweise Änderung in § 1 und § 4 der Reservekraftwerksverordnung:



(3) Bestehende Verträge und Optionen, welche von Übertragungsnetzbetreibern und Bundesnetzagentur für die Nutzung von Reservekraftwerken für die Winter 2011/2012 und 2012/2013 und folgende Jahre abgeschlossen wurden, werden durch die Vorgaben der Verordnung nicht berührt. Die entsprechende Kraftwerksleistung ist im Rahmen der Systemanalyse und des Berichts der Bundesnetzagentur nach § 4 nicht als zusätzlicher Bedarf auszuweisen.



Klarstellung, dass bereits getroffene vertragliche Regelungen nicht von der Verordnung erfasst werden.



(4) Im Rahmen der Überprüfung nach § 63 Absatz 2a des Energiewirtschaftsgesetzes wird insbesondere auch die Möglichkeit einer zukünftigen Änderung der Art der Beschaffung der Netzreserve für den Zeitraum ab 2015/2016 untersucht.
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Anhang zur BDEW Stellungnahme zum Referentenentwurf der ... 

12.04.2013 - ve auf die MÃ¶glichkeit zur Absicherung des. Strommarktes durch Einsatz am vortÃ¤gigen und untertÃ¤gigen Spotmarkt im Sinne von Â§ 13 Absatz.
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Stellungnahme der Bundesärztekammer zum Referentenentwurf ... 

01.02.2013 - nützig tätigen Organisationen der Zivilgesellschaft (z. ... kennungsuntersuchungen für Kinder nach § 26 Abs. 1 SGB V angekoppelt und für die ...
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Stellungnahme der BundesÃ¤rztekammer zum Referentenentwurf ... 

01.02.2013 - eine prÃ¤ventionsorientierte Beratung ausgeweitet und durch eine Ã¤rztliche .... Betriebliche Gesundheitsvorsorge hilft Unternehmen, die ...
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Stellungnahme zum Referentenentwurf vom 09.11.2011 

Gemeinsame Stellungnahme der Strafverteidigervereinigungen ...... des Mandanten kann damit â€“ jedenfalls bei einer verantwortungsvollen Vertretung -.
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Stellungnahme zum Referentenentwurf vom 09.11.2011 

Verhinderung der normalen Persönlichkeitsentwicklung und Förderung ... schädliche Wirkung langer Haftstrafen auf die Persönlichkeitsentwicklung von.
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Stellungnahme der KBV zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur ... 

09.04.2015 - Gefahr, dass jegliche Form des Zusammenwirkens zunÃ¤chst unter dem .... generell einem Verdacht ausgesetzt sind, der eine unnÃ¶tige ...
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BEE-Stellungnahme zum Referentenentwurf â€žStrommarktgesetzâ€œ des ... 

29.09.2015 - nungsbandes sollten auf einer Online-Plattform von allen ... sollte ihm dies im Effizienzvergleich angerechnet werden. ... tragsausfallrisiko durch die Banken praktisch i.d.R. nicht separat berÃ¼cksichtigt, da die Ein-.
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Die Stellungnahme des GdW zum Referentenentwurf des ... 

Immobilienunternehmen e.V.. Mecklenburgische Straße 57 ... gene Lebenspartner oder minderjährige ledige Kinder in einem ande- ren Wohnort leben oder der ...
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GegenÃ¤uÃŸerung der Bundesregierung zur Stellungnahme ... - BDEW 

18.12.2015 - spricht sich der Bundesrat jedoch gegen die verpflichtende Einbeziehung von Privat- haushalten (Strom-Jahresverbrauch bis 10.000 ...
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Stellungnahme der Gesamtelternvertretung zum 

05.07.2018 - Facebook: GEV.Hamburg. Stellungnahme der Gesamtelternvertretung zum weiteren Umgang mit der HSGI. 1. Vorbemerkung: Am 5. Mai 2018 ...
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GUTACHTLICHE STELLUNGNAHME zur Bewertung der ... 

09.10.2015 - Betriebsberater ber. bereinigt. BfS. Bundesamt fÃ¼r Strahlenschutz. BMWi. Bundesministerium fÃ¼r Wirtschaft und Energie bspw. beispielsweise.
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GUTACHTLICHE STELLUNGNAHME zur Bewertung der ... 

09.10.2015 - wir weiterhin eine Berechnung dar, die sich ergibt, wenn man ungeachtet ...... langfristiger Verpflichtungen (Lebensversicherungen) ab.
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Der Referentenentwurf zur Einführung einer ... - Meinhard Starostik 

3) Absatz 1 gilt nicht für Handlungen, die ausschließlich der Erfüllung rechtmäßiger dienstlicher oder beruflicher Pflichten dienen. Dazu gehören insbesondere ...
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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der ... 

29.04.2015 - a) Â§ 9a regelt den Einsatz verdeckter Ermittler, also von hauptamtlichen AngehÃ¶rigen des. Bundesamtes fÃ¼r Verfassungsschutz. Die hier ...
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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der ... 

29.04.2015 - Heide Hering. Dr. Dr. h.c. Burkhard Hirsch. Friedrich Huth. Prof. Dr. Herbert JÃ¤ger. Elisabeth Kilali. Dr. Thomas KrÃ¤mer. Ulrich KrÃ¼ger-Limberger.
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Kommentar zur Stellungnahme der Allianz der deutschen ... 

30.09.2010 - Die vorgeschlagene Embargofrist von nur sechs Mona- .... Der Gesetzgeber wird aufgefordert, klare und einfach zu handhabende Rahmen-.
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Kommentar zur Stellungnahme der Allianz der deutschen ... 

30.09.2010 - Die Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen hÃ¤lt es fÃ¼r ..... ren im Oktober 2010 erscheinender nÃ¤chster Ausgabe erscheint.
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Referentenentwurf 

25.05.2011 - â€žDie KassenÃ¤rztlichen Vereinigungen kÃ¶nnen den Notdienst auch durch ...... medizinisches Versorgungszentrum den Zuschlag erhÃ¤lt, bei dem ...
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Referentenentwurf zur zivilrechtlichen Durchsetzung von 

â€ž(1) Das Bundesamt fÃ¼r Justiz fÃ¼hrt die Liste der qualifizierten Einrichtungen, die es auf seiner Internetseite verÃ¶ffentlicht und mit Stand 1. Januar eines jeden. Jahres im Bundesanzeiger bekanntmacht. Es Ã¼bermittelt die Liste mit Stand zum. 1
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10 Thesen zur Sektorkopplung - BDEW 

27.04.2017 - cherheit. Sektorkopplung ist im Sinne dieser Definition nicht nur eine ... kosten sowie die Erprobung der dafÃ¼r notwendigen regulatorischen ...
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Zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Ã„nderung des 

16.11.2015 - Nach der Neufassung des Â§ 1 Abs. 1 S. 2 ArbeitnehmerÃ¼berlassungsgesetz (AÃœG) zum 1.12.2011 erfolgt die. Ãœberlassung von Arbeitnehmern ...
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BMWi - Stellungnahme zum ersten Fortschrittsbericht der ... 

03.12.2014 - PDF - Energiewende. Stellungnahme zum ersten Fortschrittsbericht der Bundesregierung fÃ¼r das Berichtsjahr 2013 Expertenkommission zum ...










 


[image: alt]





Referentenentwurf 

22.06.2017 - ... Regelungen Einschätzungs- und Beurteilungsspielräume eröffnen, .... gehende elektronische Rechnungen, die keinem Nutzerkonto .... plementierte Rechnungseingangsplattform wird der Wirtschaft ein kostenfreier und ...
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Stellungnahme der Deutschen Aktuarvereinigung zum ... - aktuar.de 

24.11.2016 - versicherung stellt in Form der Direktversicherung einen der drei DurchfÃ¼hrungswege der neuen Beitragszusage dar. Ein Verbot von Garantien ...
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